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Die staatlichen Fördermaßnahmen zeigen Wirkung. Der Anteil an E-

Autos in Deutschland ist deutlich angestiegen. Um die ehrgeizigen 

CO2-Flottenziele der EU zu erreichen, sehen wir eine Quote von 40% 

bis 2030 als nötig an. Dazu braucht es ein Wachstum von 10% p.a. 

Mit der staatlich unterstützten Dynamik ist dies erreichbar. 

 

 

 Der bestehende Fördertopf für E-Mobilität von insgesamt über 4 

Mrd. EUR dürfte bei der jetzigen Dynamik Anfang 2022 ausge-

schöpft sein. Die Beispiele an Fördermaßnahmen in Norwegen 

und Niederlande zeigen, welch positive Wirkung diese auf die E-

Mobilität haben können. Neben finanziellen Anreizen spielen 

auch Ladeinfrastruktur und nichtmonetäre Maßnahmen eine 

wichtige Rolle. Zudem ist bei der Transformation ein langer Atem 

nötig. 

 Finanzielle Mittel zum Ausbau der Ladeinfrastruktur könnten ge-

wonnen werden durch den Abbau der steuerlichen Vorteile des 

Diesels. 

 Ein Wettrennen um einzelstaatliche Verbrennerverbote (2025 in 

Norwegen, aktuell in der Diskussion in Großbritannien für 2030) 

halten wir nicht für zielführend. Es bedarf entweder einer natio-

nalen E-Autoquote oder einem europaweit einheitlichen Fahr-

plan für die zukünftige Verbrennerentwicklung. 
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Markt für Elektrofahrzeuge wächst stark 

Angepasste Fördermaßnahmen zeigen Wirkung 

Die Zahl der Elektroautos – batterieelektrische (BEV) und Plug-In-Hybrids 

(PHEV), nachfolgend zusammengefasst E-Autos genannt – in Deutsch-

land steigt rasant an. In den ersten drei Quartalen 2020 legten die Neuzu-

lassungen an BEV´s um 105% (10 Monate: +130%), an PHEV´s um 

knapp 300% (10 Monate: +290%) zu. 

Im Oktober lag der E-Auto Anteil an den Neuzulassungen bei 8,4% (BEV 

– nach 10 Monaten 5,2%) bzw. 9,1% (PHEV – nach 10 Monaten 5,6%). 

Im Mai, also vor der Erhöhung der Förderung, lag die Quote noch bei 

3,3% bzw. 4,0%. Sie hat sich somit mehr als verdoppelt.  

Folgende Faktoren für dieses starke Wachstum sehen wir dabei als ent-

scheidend an: 

1. Die Erhöhung der staatlichen Kaufprämie (Umweltbonus und In-

novationsprämie) auf aktuell bis zu 9.000 EUR. 

2. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte. 

3. Ein zunehmendes Angebot der Hersteller an E-Autos. 

4. Trotz aller Kritik eine wachsende Ladeinfrastruktur. 

Monatliche Förderanträge für BEV und PHEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, electrive.net, LBBW Research 

 

40% E-Auto-Quote bis 2030 nötig 

Ein starkes Wachstum ist auch nötig, denn die CO2-Ziele sind ehrgeizig. 

Bereits für 2020/21 gilt für die Automobilhersteller bei den CO2-Emissio-

nen für neu zugelassene Fahrzeuge ein durchschnittliches Flottenziel von 

95 g/km (nach NEFZ; gem. BMU rd. 115 g/km nach WLTP). Für 2025 und 

2030 ist gemäß EU-Verordnung eine weitere Reduzierung bei Pkws um 

15% bzw. 37,5% verbindlich. 

Die durchschnittlichen CO2-Emissionen lagen laut KBA im Oktober bei 

131,4 g/km (WLTP). Um das Langfristziel für Deutschland zu erfüllen, 

müssten nach unserer Berechnung die Quoten von BEV und PHEV bis 

2025 auf jeweils rund 14% (Faktor 1,6 x) und für 2030 auf jeweils rund 

20% (Faktor 2,3) steigen. Der monatliche Absatz an E-Autos müsste da-

mit auf monatlich rund 78 Tsd. Fahrzeuge in 2025 bzw. rund 115 Tsd. 
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Fahrzeuge in 2030 steigen. Im Oktober 2020 wuchs der Absatz vs. Okto-

ber 2019 um 300% auf rund 48 Tsd. E-Fahrzeuge (23 Tsd. BEV, 25 Tsd. 

PHEV).  

 

Da den Automobilherstellern bei einer Nichterfüllung der Emissionsziele 

hohe Strafzahlungen drohen, sind sie durch die bestehende Regulatorik 

gezwungen, verstärkt Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Dabei 

haben diese aktuell aufgrund höherer Herstellkosten und geringeren 

Stückzahlen noch eine sehr niedrige oder teils negative Marge für die 

Hersteller. Ohne eine weitere staatliche Förderung der Elektromobilität 

dürfte sich das erforderliche Wachstum von 10% p.a. bis 2030 zumindest 

kurzfristig kaum darstellen und die für ein erfolgreiches Geschäft notwen-

digen Skaleneffekte noch lange auf sich warten lassen. 

 

Auch in Europa steigen die Zulassungszahlen deutlich  

Nicht nur in Deutschland, auch in den meisten Ländern der EU und in UK 

werden mittels Kaufprämien E-Autos gefördert. In Frankreich beträgt die 

Prämie für BEV 7.000 EUR, hinzu kommt ein Bonus-Malus-System bei 

der Zulassung. In UK liegt die Prämie bei rd. 3.200 EUR. Diese Förde-

rungen haben unmittelbar Einfluss auf die Zulassungsstatistik. So hat sich 

die Anzahl neu zugelassener E-Autos in Ländern mit Förderung in den 

ersten 3 Quartalen 2020 zum Teil mehr als verdoppelt. 

Neuzulassungen E-Autos Q1-3/2020 vs. Vorjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagnierend war dagegen die Entwicklung in Norwegen und den Nieder-

landen. Allerdings sind dies Länder, die bereits eine lange Förderungs-

historie mit einem Bündel an Maßnahmen hinter sich haben. 

 

Norwegen mit höchsten E-Auto-Anteil 

Das norwegische Parlament hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 keine 

Fahrzeuge mehr mit fossilen Antrieben zu verkaufen. Seit den frühen 

1990er Jahren greifen verschiedene Maßnahmen, um die Transformation 

zu beschleunigen. Seit Beginn gibt es keine Importsteuern auf Elektro-

fahrzeuge. Darüber hinaus fällt seit 1996 keine Kfz-Steuer mehr an. 2001 

folgte die Befreiung der Mehrwertsteuer von 25%. Diese und weitere 

nichtfinanzielle Anreize greifen bis Ende 2021 und führten bereits dazu, 

dass Norwegen weltweit im Verhältnis zur Bevölkerung die höchste 

 

 

 

 

10% Wachstum pro 

Jahr nötig, um CO2-

Ziele zu erreichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ACEA, statista,  
LBBW Research 
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Dichte an Elektroautos aufweist. Einige der nichtfinanziellen Maßnahmen 

wurden bereits reduziert. So dürfen seit 2016 E-Autos nur noch dann die 

Busspuren nutzen, wenn mind. 2 Personen im Auto sitzen. Weiterhin wer-

den seit 2018 50% der Fähr- und Parkgebühren gegenüber konventionel-

len Fahrzeugen fällig, welche vorher kostenlos waren. Gleiches gilt für die 

seit 2019 geltenden Mautgebühren. Die Auswirkungen dieses Bündels an 

Maßnahmen führte dazu, dass der Marktanteil des Elektroautos gemes-

sen an den PKW-Neuzulassungen bei 60,8% (Oktober 2020) liegt. Die 

Ladeinfrastruktur wächst stetig und liegt aktuell bei rd. 18.300 Ladepunk-

ten (Gesamtbestand BEV und PHEV rd. 420.000). Zum Vergleich: 

Deutschland hat rd. 44.000 Ladestationen bei einem Bestand von 

404.000. 

 

Niederlande mit fast so viel Ladepunkten wie die gesamte USA 

Die Niederlande wollen hingegen erst ab 2030 nur noch emissionsfreie 

Fahrzeuge zur Neuregistrierung zulassen. Die niederländische Regie-

rung reagierte 2009 mit einem Aktionsplan. Dieser umfasste drei Stufen: 

(i) Einführung einer Task Force zur Förderung der Einführung von E-Au-

tos. (ii) Installation von Ladeinfrastrukturen und die Einführung finanzieller 

Anreize. So sollen 65 Millionen Euro für direkte Anreize zur Verfügung 

gestellt werden und bis zu 500 Millionen Euro für wirtschaftliche Anreize 

für Unternehmen und andere Organisationen, die den Markt indirekt be-

einflussen. Zu den direkten Maßnahmen zählt die Befreiung der Zulas-

sungssteuer, der Kfz-Steuer und die Anrechnung steuerlicher Vorteile bei 

der privaten Nutzung von Firmenwagen. (iii) Der dritte Punkt des Aktions-

plans legte die Ziele für eine breite Einführung der Elektroautos fest. Bis 

2025 sollen eine Million Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden. An-

fang Juni dieses Jahres wurden weitere Subventionsmaßnahmen vorge-

stellt, die ab 01. Juli 2020 in Kraft getreten sind. Neben der Verlängerung 

der Befreiung der Zulassungs- und Kfz-Steuer bis 2024, wurde eine Prä-

mie für das Leasing und den Erwerb eines neuen bzw. gebrauchten Elekt-

roautos in Höhe von 4.000 EUR bzw. 2.000 EUR verabschiedet. Weitere 

Anreize beinhalten u. a. Strafmaßnahmen für ältere, CO2-intensive Autos 

und die zusätzliche Besteuerung des Kraftstoffs. 

Die Ladeinfrastruktur ist schon recht gut ausgebaut. Einem aktuellen Be-

stand von 241.000 E-Autos stehen knapp 62 Tsd. Ladestationen gegen-

über. Zum Vergleich: in den USA gibt es 71.800 Ladepunkte. 

 

 

Ausbau der deutschen Ladeinfrastruktur – Finanzierung durch den 

Abbau der steuerlichen Ungleichbehandlung 

Mitte 2016 hat das Bundeskabinett ein Marktanreizprogramm zur Förde-

rung der Elektromobilität auf den Weg gebracht. Das Programm beinhal-

tet u.a. 300 Mio. EUR für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Ziel war es, 

dadurch 15.000 Ladesäulen bis 2020 zu errichten. Im Oktober 2019 folgte 

das „Klimaschutzprogramm 2030“ und das Ziel, insgesamt 1 Mio. Lade-
punkte bis 2030 zu installieren. Als konkrete Einzelmaßnahme wurden 50 

Mio. EUR für private Lademöglichkeiten bereitgestellt. 

 

Eine Finanzierungsquelle könnte die Aufhebung der Ungleichbehandlung 

von Diesel gegenüber Benzin sein. Bekanntlich ist die Energiesteuer für 

Diesel geringer als bei Benzin. Die Anwendung des Energiesteuersatzes 

für Benzin (65,45 Cent) auch für Diesel (47,04 Cent) würde laut Bundes-

regierung zu 3,8 Mrd. EUR an Mehreinahmen für den Fiskus führen (Ba-

sis: Daten von 2018 aufgrund einer kleinen Anfrage der Grünen, neuere 

Daten nicht verfügbar). Da im Gegenzug der Unterschied bei der Kfz-

Steuer ebenfalls ausgeglichen werden müsste (in Summe rd. 2,4 Mrd. 

EUR), verbliebe ein freier Betrag von rd. 1,4 Mrd. EUR jährlich. 
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Das o.g. Langfristziel von 1 Mio. Ladepunkte bis 2030 entspricht der In-

stallation von 2.000 Ladepunkten pro Woche oder rd. 100.000 im Jahr. 

Deren Installation dürfte jährlich knapp 1 Mrd. EUR kosten und wäre da-

mit gut aus den Mitteln einer Angleichung der Energiesteuer auf Diesel 

finanzierbar. 

 

 

Nationale Zulassungsverbote bringen den Verbrenner unter Druck 

Immer mehr Einzelstaaten beschließen oder diskutieren sehr konkret ein 

Zulassungsverbot für Verbrenner. Am progressivsten ist wie o.g. Norwe-

gen. Dort soll ab 2025 kein Verbrenner mehr zugelassen werden. Aller-

dings ist Norwegen ein relativ kleines Autoland (Gesamtabsatz Autos 

2019 143.381 Fahrzeuge). Nun wird auch in UK – unter den Top-5 der 

Einzelmärkte Europas mit einem Absatz 2019 von 2,3 Mio. Einheiten – 

seit Monaten eine Diskussion darüber geführt, ob das bisherige Ziel 2040 

um 8-10 Jahre vorgezogen werden soll.  

Das bedeutet für die Unternehmen (die Autohersteller), sich zukünftig 

noch stärker innerhalb Europas auf unterschiedliche Marktgegebenheiten 

in den einzelnen Ländern auszurichten. Gleichzeitig droht damit die Kol-

lision von Unternehmenszielen, die von der EU vorgegeben werden 

(CO2-Flottenwerte) mit nationalen Gesamt-CO2-Zielen (neben dem Ver-

kehr auch die Sektoren Energie, Industrie, Wärme). 

Sollten die Hersteller in ihrem bisher gewohnten Muster agieren, würde 

eine E-Auto-Quote von 100% in einem Land dazu führen, dass in ande-

ren Ländern ein höherer Anteil an Verbrennern verkauft würde. Dies 

könnte wiederum dazu führen, dass die Bemühungen, nationaler An-

strengungen zur CO2-Reduzierung konterkariert werden.  

Da UK zwischenzeitlich die EU verlassen hat, hat die Bundesregierung 

noch Zeit zu handeln. Politisch und regulatorisch bedarf es u.E. entweder 

eines EU-weit einheitlichen Fahrplans für einen Zulassungsstopp von 

Verbrennern. Oder wir benötigen eine nationale E-Autoquote, um die na-

tionalen CO2-Ziele auch im Mobilitätssektor zu erreichen. Letzteres wird 

in der Folge allerdings die Flottenziele der Hersteller indirekt unter Druck 

bringen, weshalb ein EU-weit einheitliches Vorgehen zu bevorzugen 

wäre.  

Auf der anderen Seite besteht die Chance für die Unternehmen, der ge-

sellschaftspolitischen Entwicklung mit Ihrem Beitrag zur Dekarbonisie-

rung und Nachhaltigkeit zu folgen. Die Regulatorik wiederum kann die 

Technologieoffenheit durch die Förderung von Wasserstoff und syntheti-

schen Kraftstoffen unterstützen. Mittels regenerativer Energien und syn-

thetischen Kraftstoffen könnte sich damit der Hybrid-Antrieb von der 

Übergangs- zu einer ergänzenden Alternativtechnologie weiterentwi-

ckeln. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich durch Skaleneffekte und 

Kostensenkungen alternative Antriebe möglicherweise schneller und 

stärker durchsetzen als bislang erwartet. 

 

 

Fazit und Ausblick 

Seit 2016 fördert die Bundesregierung E-Autos finanziell mit einer Kauf-

prämie (Umweltbonus). Die Höhe lag Anfangs bei bis zu 4.000 EUR. Bis 

Oktober 2019 wurden damit 152 Tsd. Fahrzeuge gefördert. Am 4.11.2019 

wurde die Prämie auf bis zu 6.000 EUR erhöht. Im Zuge der Corona-Krise 

wurde die Prämie nochmals deutlich auf nun bis zu 9.000 EUR für BEV 

und bis zu 7.500 EUR für PHEV. Seit Juli 2020 ist die Prämie wirksam, 

seitdem wurden 104.381 Anträge gestellt. Insbesondere die Dynamik der 

letzten Monate zeigt, wie erfolgreich die Maßnahmen sind. Nach unserer 

Berechnung dürften insgesamt bislang staatliche Fördermittel von rd. 1,1 
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Mrd. EUR geflossen sein. Zwar läuft zum Jahresende 2020 die Mehrwert-

steuersenkung aus. Allerdings steigen die Produktion und damit auch das 

Angebot der Hersteller an neuen E-Fahrzeugen in 2021 weiter an. Wir 

erwarten daher für 2021 eine weiterhin hohe Anzahl an Förderanträgen. 

Das Gesamtvolumen liegt bei 2,09 Mrd. EUR Umweltbonus (befristet bis 

2025) und 2 Mrd. EUR Innovationsprämie (befristet bis Ende 2021). Dies 

sollte aus heutiger Sicht für 2021 gut ausreichen. 

Bereits Anfang 2022 dürfte der Fördertopf weitgehend geleert sein. Aus-

gehend vom jetzigen Niveau der monatlichen E-Autoabsatzzahlen brau-

chen wir 10% Wachstum jährlich, um die ehrgeizigen Ziele 2030 zu errei-

chen.  

Weitere Faktoren für die Entwicklung der E-Mobilität werden die Preisge-

staltung der Hersteller sein, wenn sich neben Kostensenkungen in der 

Batterietechnologie auch zunehmend Skaleneffekte einstellen werden. 

Hinzu kommt die Lenkungswirkung der ab 2021 auch im Verkehr gelten-

den CO2-Steuer. Diese wird fossile Brennstoffe zunehmend teurer und 

damit automatisch alternative Antriebe interessanter machen. Dennoch 

zeigen die Beispiele Norwegen und Niederlande, dass neben finanziellen 

Anreizen auch Ladeinfrastruktur und nichtmonetäre Maßnahmen eine 

wichtige Rolle spielen und bei der Transformation ein langer Atem nötig 

ist. 
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